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Fachbereich Erziehungswissenschaften               

An den Beirat für Lehr- und Studienorganisation 


Bitte per Email an: d.katzenbach@em.uni-frankfurt.de

Hinweise zum Ausfüllen am Bildschirm:
Von einem Eingabefeld zum nächsten bewegen Sie sich mit der Tabulatortaste.
Das Semester (Winter/Sommer) wählen Sie aus durch Anklicken des Pfeilsymbols und entsprechende Auswahl.
Ankreuzen erfolgt durch Drücken der Leertaste. 

Antrag auf Mittel zur Förderung der Lehre im  FORMDROPDOWN 
-Semester 2006
Hinweise: 

1. Die Bewilligung ist auf ein Semester begrenzt.

2. Voraussetzung der Förderung ist die Übernahme eines Kostenanteils vom jeweiligen Institut in gleicher Höhe.

3. Es muss ein Kurzbericht über die Verwendung vorgelegt werden.

4. Die Anträge werden vom Beirat für Lehre beraten und vom Dekanat beschlossen.

Die Förderung soll sich beziehen auf (bitte ankreuzen):

 FORMCHECKBOX 

Orientierungsveranstaltung*

 FORMCHECKBOX 

Einführungsveranstaltung** 

 FORMCHECKBOX 

Sicherung von Pflichtveranstaltungen***

 FORMCHECKBOX 

Selbstgesteuertes Studium /
studentische Arbeitsgruppen 

 FORMCHECKBOX 

Innovation in Studium und Lehre

* Mit Orientierungsveranstaltung ist die derzeit von den Studierenden durchgeführte OV für den Diplom-Studiengang gemeint.

** Einführungsveranstaltung bezeichnet hier ausschließlich Lehrveranstaltungen zur Einführung in die Erziehungswissenschaft, wie sie die – alte – Studienordnung für die Lehrämter im Grundwissenschaftlichen Studium verlangt (vgl. Gemeinsame Studienordnung für die erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien im Rahmen der Lehramtsausbildung vom 27. Juni 1996 (§ 4.4.0)). Dieser Typus von Veranstaltungen wird im Rahmen der Modularisierung der Lehramtsstudiengänge zwar nicht grundsätzlich entfallen, wohl aber durch eine andere Bezeichnung ersetzt. Die Veranstaltung muss im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis in der entsprechenden Rubrik ausgewiesen sein.

*** Veranstaltungen mit erwartbar mehr als 60 TeilnehmerInnen.

	AntragstellerIn (Name, WE)
	     

	Thema/Titel der Veranstaltung
	     

	beantragt wird/werden (Mittel für): 
	     

	Kosten (Antrag an den Fachbereich) 
	     

	Gegenfinanzierung durch die WE gesichert
	     

	Erläuterung/Begründung:
	     

	für bisher bewilligte Mittel liegt ein Bericht vor (Datum)
	     


Datum, Unterschrift (bei Email entbehrlich): 

Hinweise zu Anträgen auf Förderung der Lehre 

Stand: Juni 2005
Termin der Antragstellung

Für das folgende

· Sommersemester bis zum 30. November,

· Wintersemester bis zum 31. Mai.

Gegenfinanzierung durch das Institut

Voraussetzung der Förderung ist die Gegenfinanzierung durch das Institut in mindestens gleicher Höhe. 

Die Institute erhalten aus der zentralen Zuweisung bereits Mittel, die zur Förderung der Lehre einzusetzen sind. Die vom Beirat  Lehre vergebenen Zuschüsse sind nur als Ergänzung dieser Mittel zu sehen.

Priorisierung von Anträgen

Übersteigt das Antragsvolumen das dem Beirat Lehre zur Verfügung stehende Budget werden die Anträge nach folgender Prioritätenliste behandelt (bitte beachten Sie die Hinweise zu den Veranstaltungstypen auf dem Antragsformular):

(1) Orientierungsveranstaltung 

(2) Einführungsveranstaltungen 

(3) Sicherung von Pflichtveranstaltungen 

(4) Selbstgesteuertes Studium / Studentische Arbeitsgruppen

(5) Innovation

Tutorien

Wenn die Mittel für die Einrichtung von Tutorien verwendet werden, sollen diese Tutorien im Vorlesungsverzeichnis bzw. in UnivIs als Bestandteil der Lehrveranstaltung angekündigt werden.

Höhe der Förderung

Die Höhe der beantragten Mittel muss spezifiziert werden. 

Die Förderung von Lehrveranstaltung durch den Einsatz studentischer Tutoren erfolgt durch einen Pauschalbetrag von € 1.290 für das Sommersemester und von € 1.416 für das Wintersemester. 

(Der Zuschuss bezieht sich auf ein 2-stündiges Tutorium, sowie 2,5 Stunden Vor- / Nachbereitungszeit, macht 4,5 Std. pro Woche. Bei 14 Wochen im SoSe (bzw. 15 Wochen im WS) macht das insgesamt 63 Std. (im WS 67,5), die vertragstechnisch auf drei Monate zu verteilen sind. Dadurch entstehen Kosten von € 645,- (im WS € 708,-) pro Person. Um mit dem Pauschbertrag  verschiedene, gelegentlich zweitaufwändigere Veranstaltungskonzeptionen und den begründeten Einsatz von geprüften Hilfskräften abzudecken, geht die Fachbereichsleitung davon aus, dass bei Veranstaltungen mit zentraler Förderung und der Gegenfinanzierung durch die Institute die Mittel insgesamt für mindestens drei (3) Tutorien ausreichen. Wie die Mittel im Detail verwendet werden, entscheidet die/der AntragstellerIn selbst. Welche Kosten tatsächlich entstehen, hängt von der konkreten Vertragsgestaltung mit den Studierenden ab.

Berichtspflicht

Wer eine Förderung durch den Fachbereich beantragt, verpflichtet sich zugleich, nach Ablauf des entsprechenden Semesters über die Verwendung der Mittel – kurz – zu berichten. Bei einem Folgeantrag wird der Beirat eine Förderung nur dann empfehlen, wenn für die frühere Förderung ein Bericht vorliegt.

Bei Anträgen, die sich auf Innovationen beziehen, sollen die gesammelten Erfahrungen ausführlicher dokumentiert werden, um die Möglichkeit ihrer Übertragung auf andere Veranstaltungen zu gewährleisten. 

Entscheidung

Über die Vergabe der Mittel entscheidet das Dekanat aufgrund der Empfehlung des Beirats Lehre. Die Entscheidung über Bewilligung der Mittel erfolgt Anfang Juli (für das anschließende Wintersemester) bzw. Anfang Februar (für das anschließende Sommersemester).







